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Klarstellung durch die Vollzugsbehörden bezüglich Interpretation  
der Erläuterungen des Unterabschnitt ADR 5.4.1.4.2 
 

Selbst unter versierten Gefahrgutanwendern sind unterschiedliche Auffassungen des titel-

rubrizierten Unterabschnittes im Gefahrguttransportrecht ADR festzustellen. 

 

 
 
Diese Formulierung hat zum Zweck, dass bei einem Gefahrguttransport von einem einzigen 

Absender zu einem einzigen Empfänger das Beförderungspapier kopiert und auf die ein-

zelnen Beförderungseinheiten verteilt werden darf, wenn für den Transport betreffend der 

Menge mehrere Beförderungseinheiten eingesetzt werden müssen. 

 

Die Unsicherheit respektive die differenzierte Haltung Einiger besteht darin, dass je nach 

Verteilung des Gefahrgutes auf die einzelnen Beförderungseinheiten, das Beförderungspa-

pier bei jeder Ladung angepasst und entsprechend darauf abgestrichen werden muss. 

 

Die Abklärungen beim Bundesamt für Strassen (ASTRA) aber vor allem bei den Vollzugsbe-

hörden sowie den Gefahrgutspezialisten des Schweizerischen Polizeiinstitutes (SPIN), wel-

che übrigens die Polizeikontrollorgane auf den Strassen ausbilden, haben folgende Ergeb-

nisse bezüglich Interpretation erbracht: 

 
Wenn der Transport von Gefahrgut mit mehreren Beförderungseinheiten von einem 

Absender zu einem Empfänger erfolgt, darf das Beförderungspapier kopiert und auf 

die Fahrzeuge verteilt werden, ohne dass die Gefahrgüter der Ladung angepasst, bzw. 

abgestrichen werden müssen. 
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